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Allgemeinverfügung 

 
 
der Stadt Minden über kontaktreduzierende Maßnahmen und das Verbot von 

Veranstaltungen  

zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 

31.03.2020 

 

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 

von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. 

Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. 

Februar 2020 (BGBl. I S. 148) i. V. m. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zustän-

digkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) vom 28. November 2000 und 

§§ 35 Satz 2, 41 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 

NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. 

NRW. S. 244) erlässt der Bürgermeister der Stadt Minden als örtliche Ordnungsbe-

hörde nachfolgende Allgemeinverfügung: 

 

1. Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach RKI-Klassifizierung dürfen vor Ablauf von 

14 Tagen nach dem Aufenthalt in dem Risikogebiet folgende Bereiche nicht betre-

ten: 

 Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege-

stellen, Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen, Einrichtungen der „Kin-

derbetreuung in besonderen Fällen“, Schulen und Heime, in denen überwie-

gend minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebserlaubte Ein-

richtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe) 

 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine 

den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialy-

seeinrichtungen sowie Tageskliniken 

 stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere 

Wohnformen im Sinne des SGB XII sowie ähnliche Einrichtungen 

 Berufsschulen 

 Hochschulen 

 

Ausgenommen von den Betretungsverboten für   

 Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine 

den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialy-

seeinrichtungen sowie Tageskliniken 

 stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere 

Wohnformen im Sinne des SGB XII sowie ähnliche Einrichtungen 

 

sind Personen, die für die medizinische oder pflegerische Versorgung oder die Auf-

rechterhaltung des Betriebes zwingend erforderlich sind. Die Entscheidung obliegt 

der jeweiligen Einrichtungsleitung und ist entsprechend zu dokumentieren. Die je-

weils aktuell geltenden RKI-Richtlinien sind zu beachten. 
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2. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Einrich-

tungen der Pflege und Wohnformen der Eingliederungshilfe, besondere Wohnfor-

men im Sinne des SGB XII sowie ähnliche Einrichtungen haben die erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren zu erschweren, Patien-

ten und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen. 

 

In den Einrichtungen nach Absatz 1 sind Besuche untersagt, die nicht der medizi-

nischen oder pflegerischen Versorgung dienen oder aus Rechtsgründen (insbeson-

dere im Zusammenhang mit einer rechtlichen Betreuung) erforderlich sind. Die 

Einrichtungsleitung soll Ausnahmen unter Schutzmaßnahmen und nach Hygieneu-

nterweisung zulassen, wenn es medizinisch oder ethisch-sozial geboten ist (z.B. 

auf Geburts- und Kinderstationen sowie bei Palliativpatienten). 

 

Zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung des COVID-19 Virus wird den behan-

delnden Einrichtungen untersagt, neue Rehabilitanden zu stationären medizini-

schen Vorsorgeleistungen für Mütter und Väter oder zur Rehabilitation für Mütter 

und Väter (Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen oder familienorientierte Maßnahmen) 

aufzunehmen. 

 

Laufende Vorsorge- oder Rehabilitations-Maßnahmen sind nicht untersagt, wenn 

sichergestellt ist, dass keine Außenkontakte der Teilnehmenden (z. B. Besuche 

oder Wochenendheimfahrten) erfolgen und der Kontakt zwischen den teilnehmen-

den Gruppen deutlich reduziert wird. 

 

 

Bewohner und Patienten der in Absatz 1 genannten Einrichtungen dürfen diese 

Einrichtungen jederzeit unter der Beachtung der Regelungen dieser Verordnung 

verlassen. Dabei dürfen sie jedoch nur von anderen Bewohnern, Patienten oder 

Beschäftigten der Einrichtung begleitet werden und nur mit diesen Personen ziel-

gerichtet oder intensiv Kontakt haben. 

Wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein zielgerichteter oder intensiver 

Kontakt außerhalb der Einrichtung auch mit anderen Personen bestand, müssen 

die Bewohner und Patienten anschließend für einen Zeitraum von 14 Tagen den 

nahen Kontakt mit anderen Bewohnern und Patienten in der Einrichtung unterlas-

sen. Die Einrichtungsleitung trifft die entsprechenden 

Vorkehrungen und kann dabei auch einseitig von bestehenden Verträgen zwischen 

der Einrichtung und den betroffenen Bewohnern und Patienten abweichen. Art. 

104 Abs. 2 des Grundgesetzes bleibt unberührt. Die Einrichtungsleitung kann Aus-

nahmen von den Beschränkungen dieses Absatzes zulassen, wenn dies medizi-

nisch oder ethisch-sozial geboten ist. 
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Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für 

Bewohner/ Patienten und Besucher müssen geschlossen werden. Ausnahmsweise 

darf die Einrichtungsleitung den Betrieb von Kantinen und Cafeterien für die Be-

schäftigten der Einrichtung und von Speisesälen für die notwendige Versorgung 

von Patienten und Bewohnern aufrechterhalten; dabei sind die erforderlichen Vor-

kehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, 

zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestab-

stands von 1,5 Metern zwischen Personen zu treffen. 
 

Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise Vorträge, Lesungen, In-

formationsveranstaltungen sind untersagt. 

 

 

3. Der Betrieb der folgenden Einrichtungen und Begegnungsstätten sowie die folgenden 

Angebote sind untersagt: 
 

 Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern- und Konzerthäuser, Kinos, Museen 

und ähnliche Einrichtungen unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft und den 

Eigentumsverhältnissen 

 Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks, Angebote von Freizeitaktivitäten 

(drinnen und draußen), Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen 

 Fitness-Studios, Sonnenstudios, Schwimmbäder, „Spaßbäder“, Saunen und ähn-

liche Einrichtungen 

 Spiel- und Bolzplätze 

 Nutzung von privaten und öffentlichen Spielplätzen 

 Volkshochschulen, Musikschulen, sonstige öffentliche und private außerschuli-

sche Bildungseinrichtungen, 

 Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnliche Einrichtungen, 

 Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen. 

 

Untersagt sind jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 

Sportanlagen sowie alle Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen 

Sport- und Freizeiteinrichtungen. Darunter fallen u.a. auch die Durchführung von 

Kulturangeboten, der Betrieb von Jugendhäusern und Jugendtreffs, der Betrieb von 

Seniorentreffs sowie die Öffnung von Begegnungsstätten (z.B. Quartierbüros / Be-

gegnungszentren / Dorfgemeinschaftshäuser). 

 

Für das Training an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunkten können Aus-

nahmen zugelassen werden. 

 

 

4. Bibliotheken einschließlich Bibliotheken an Hochschulen haben den Zugang zu 
ihren Angeboten zu beschränken und nur unter strengen Schutzauflagen (insbe-

sondere Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der Besu-
cherzahl, Vorgaben für Mindestabstände zwischen Lese- und Arbeitsplätzen von 2 
Metern, Hygienemaßnahmen, Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaß-

nahmen) zu gestatten. 
Der Betrieb der Stadtbibliothek ist eingestellt. 
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5. Zulässig bleiben der Betrieb von  
 Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel, Direktvermarktungen von 
    landwirtschaftlichen Betrieben, Abhol- und Lieferdiensten sowie Getränkemärk- 

    ten 
 Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien, 
 Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen, 

 Reinigungen und Waschsalons, 
 Kiosken und Zeitungsverkaufsstellen, 
 Tierbedarfsmärkten, 

 Einrichtungen des Großhandels. 
 

Die Veranstaltung von Wochenmärkten bleibt zulässig unter Beschränkung auf An-
bieter, die den Einrichtungen des Absatzes 1 und 3 entsprechen. 
 

Der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten bleibt zur Versorgung von Gewerbe-
treibenden und Handwerkern zulässig. Anderen Personen darf der Zutritt nur ge-
stattet werden, wenn zum Schutz vor Infektionen geeignete Vorkehrungen getrof-

fen sind (insbesondere Maßnahmen zur Sicherstellung von Mindestabständen und 
Schutzvorrichtungen für das Kassenpersonal); unter diesen Voraussetzungen dür-
fen auch Floristen ihren Betrieb fortsetzen. 

 
Der Betrieb von nicht in den Absätzen 1 oder 3 genannten Verkaufsstellen des Ein-
zelhandels ist untersagt. Zulässig sind insoweit lediglich der Versandhandel und die 

Auslieferung bestellter Waren; die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist nur 
zulässig, wenn sie unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kon-
taktfrei erfolgen kann. 

 
Abweichend von Absatz 4 dürfen Verkaufsstellen mit gemischtem Sortiment, das 
auch Waren umfasst, die dem regelmäßigen Sortiment einer der in den Absätzen 1 

und 3 genannten Verkaufsstellen entsprechen, unter den nachfolgenden Vorausset-
zungen betrieben werden. Bilden diese Waren den Schwerpunkt des Sortiments ist 
der Betrieb der Verkaufsstelle insgesamt zulässig, anderenfalls ist nur der Verkauf 

dieser Waren zulässig. 
 
Alle Einrichtungen haben die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steue-

rung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung ei-
nes Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen zu treffen. 
 

Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwesenden Kunden darf eine Person 
pro zehn Quadratmeter der für Kunden zugänglichen 
Lokalfläche nicht übersteigen. 

 
Ferner sind die Hygienemaßnahmen entsprechend der RKI-Richtlinien umzusetzen. 
Die Hygienehinweise entsprechend der RKI-Richtlinien sind gut sichtbar auszuhän-

gen. 
 
Untersagt ist der Verzehr von Lebensmitteln in einem Umkreis von 50 Metern um 

die Verkaufsstelle (Lebensmittelgeschäft, Kiosk usw.), in der die Lebensmittel er-
worben wurden. 
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6. Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Liefer-
dienste sowie Geschäfte des Großhandels dürfen über die bestehenden gesetzli-

chen Regelungen hinaus an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen; dies 
gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Apotheken dürfen an 
Sonn- und Feiertagen generell öffnen. 

 
 

7. Handwerker und Dienstleister können ihrer Tätigkeit mit Vorkehrungen zum Schutz 
vor Infektionen weiterhin nachgehen, soweit in den folgenden Absätzen nichts ande-
res bestimmt ist. 

 
Augenoptikern, Hörgeräteakustikern, orthopädischen Schuhmachern und anderen 
Handwerkern oder Dienstleistern mit Geschäftslokal ist dort der Verkauf von nicht 

mit der gleichzeitigen Erbringung einer handwerklichen Leistung oder einer Dienst-
leistung verbundenen Waren untersagt; ausgenommen ist der Verkauf von notwen-
digem Zubehör von Handwerker- oder Dienstleistungen (beispielsweise Batterien für 

Hörgeräte, Reinigungsflüssigkeit für Kontaktlinsen). 
In den Geschäftslokalen sind die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steu-
erung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung ei-

nes Mindestabstands von 1,5 Metern zu treffen. 
 
Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 

Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann (insbesondere von Friseuren, 
Nagelstudios, Tätowierern, Massagesalons), sind untersagt. 
Ausnahmsweise zulässig sind solche Leistungen, wenn 

 für die Dienst- oder Handwerksleistung – insbesondere im Rahmen einer the-
rapeutischen 
Berufsausübung (Physio- und Ergotherapeuten usw. ohne eigene Heilkundeer-

laubnis) eine medizinische Erforderlichkeit besteht und ärztlich bestätigt ist 
(Attest, Verordnung, Rezept oder ähnliches); dabei sind auch Bestätigungen 

ausreichend, die nicht älter als drei Monate sind, 
 es sich um gesundheitsorientierte Handwerksleistungen (Hörgeräteakustiker, 

Optiker, orthopädische Schuhmacher usw.) handelt, die zur Versorgung der 

betreffenden Person dringend geboten sind, oder 
 es sich um die gewerbsmäßige Personenbeförderung in Personenkraftwagen 

handelt. 

Bei den nach Satz 5 ausnahmsweise zulässigen Dienst- und Handwerksleistungen ist 
neben strikter Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzregeln auf 
eine möglichst kontaktarme Erbringung zu achten. 

 
 
Die Tätigkeiten von Angehörigen der Heilberufe mit Approbation und sonstigen Per-

sonen, die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 des Heilpraktikergesetzes befugt 
sind, zählen ebenso wie zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten der ambulanten 
Pflege und Betreuung im Sinne des Fünften, des Neunten und des Elften Buches So-

zialgesetzbuch nicht zu den Dienstleistungen im Sinne der vorstehenden Absätze. 
Diese Tätigkeiten sind weiterhin zulässig. 
Bei der Durchführung sollen die jeweils aktuell geltenden Empfehlungen und Richtli-

nien des Robert-Koch-Instituts beachtet werden. 
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8. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken und Reisebusreisen sind unter-

sagt. 
 
 

9. Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Mensen, Kantinen, Kneipen, 
(Eis-)Cafés und anderen gastronomischen Einrichtungen ist untersagt. Nicht öffent-
lich zugängliche Betriebskantinen dürfen zur Versorgung der Beschäftigten betrieben 

werden, wenn die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zu-
tritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestab-
stands von 1,5 Metern gewährleistet sind. 

 
Abweichend von Absatz 1 sind die Belieferung mit Speisen und Getränken sowie der 

Außer-Haus-Verkauf durch Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Mensen, (Eis-)Cafés 
und Kantinen zulässig. Für den Außer-Haus-Verkauf gilt dies nur, wenn die erforder-
lichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von 

Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern ge-
währleistet sind. 
Der Verzehr ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung 

untersagt. 
 
 

10. Der Zugang zu Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Outlets“ und vergleich- 
baren Einrichtungen ist nur zulässig, wenn sich dort nach den Ziffern 5, 7 und 9 zu-
lässige Einrichtungen befinden, und nur zu dem Zweck, diese Einrichtungen aufzusu-

chen. 
 
 

11. Veranstaltungen und Versammlungen sind untersagt (darunter fällt u.a. auch die  
Durchführung von Oster- und Brauchtumsfeuern), soweit in den folgenden Absätzen 
nichts anderes bestimmt ist. Für Zusammenkünfte und Ansammlungen gilt Ziffer 12 

dieser Allgemeinverfügung.  
 
Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

oder der Daseinsfür- und-vorsorge (insbesondere Blutspendetermine) zu dienen be-
stimmt sind, bleiben zulässig. Dabei sind die Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steue-
rung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines 

Mindestabstands von 1,5 Metern zu gewährleisten. 
 

Es können für Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz Ausnahmen zugelas-

sen werden, wenn die Veranstalter die Einhaltung der für den Schutz der Bevölke-
rung vor Infektionen erforderlichen Maßnahmen (insbesondere Mindestabstände) 
sichergestellt haben. Satz 1 gilt entsprechend für Veranstaltungen, die der Grundver-

sorgung der Bevölkerung dienen. 
 

Versammlungen zur Religionsausübung unterbleiben; Kirchen, Islam-Verbände und 

jüdische Verbände haben entsprechende Erklärungen abgegeben. 
 
Zulässig sind Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebete im engsten Familien-

kreis, wenn die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene und zur Gewährleistung 
eines Mindestabstands von 1,5 Metern eingehalten werden. 

 

 
12. Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als 2 Personen  

sind untersagt. Ausgenommen sind 
 Verwandte in gerader Linie, 
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 Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie in häuslicher Gemein-

schaft lebende Personen, 
 die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, 
 zwingend notwendige Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen und 

dienstlichen sowie aus prüfungs- und betreuungsrelevanten Gründen, 
 bei der bestimmungsgemäßen Verwendung zulässiger Einrichtungen unver-

meid- 

liche Ansammlungen (insbesondere bei der Nutzung des Öffentlichen Personen- 
nahverkehrs). 
 

Für bestimmte öffentliche Orte können generelle Betretungsverbote ausgespro-
chen werden. 

 
Das Picknicken und Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen sind untersagt. 
Weitere Verhaltensweisen im öffentlichen Raum können generell untersagt wer-

den. 
 
 

13. Einrichtungen gemäß der nachfolgenden Förderprogramme sind für den Publi- 
 kumsverkehr zu schließen: 

 Beratung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung, Potentialberatung 

 Weiterbildungsberatung im Rahmen des Programms Kompetenzent-
wicklung durch Bildungsscheckverfahren 

 Beratung zur beruflichen Entwicklung/Anerkennung Kompetenzen 

 Förderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren 
 Regionalagenturen 
 Das Beratungsprojekt „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten“ (Arbeit 

und Leben NRW, Düsseldorf) 
 Servicestelle faire Zeitarbeit und Werkverträge (Technologieberatungs-

stelle NRW, Düsseldorf) 

Die vorbezeichneten Einrichtungen stehen weiterhin vollständig telefonisch 
zur Verfügung bzw. werden vollständig im Sinne des Zuwendungsbeschei-
des telefonisch verfügbar sein. Alle Einrichtungen sind aufgefordert, ihren 

Web-Auftritt und ihre Angebote im Internet im Rahmen der bestehenden 
Förderung auszubauen. 
Die Beratungsgespräche zur Ausstellung von Schecks für die Förderpro-

gramme Beratung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung, Potentialbe-
ratung und Kompetenzentwicklung von Beschäftigten durch Bildungs-
scheckverfahren können telefonisch oder per Videochat erfolgen. Bei posi-

tivem Beratungsergebnis können die Interessenten kurz die Beratungsstel-
le aufsuchen, um notwendige Dokumente vorzulegen und um das Bera-
tungsprotokoll und die notwendigen subventionserheblichen Erklärungen 

zu unterschreiben. 
 
 

14. Die durchzuführenden Tätigkeiten im Rahmen der ESF-Förderprogramme 
 Ausbildungsprogramm NRW 
 Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten in Nordrhein-Westfalen 

 100 zusätzliche Ausbildungsplätze für Jugendliche und junge Erwachse-
ne mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen 

 Teilzeitberufsausbildung 

 öffentlich geförderte Beschäftigung 
sollen so weit wie möglich telefonisch oder elektronisch erfolgen. 
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15. Sämtliche Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des SGB XI, tages-

strukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstät-
ten oder sonstige vergleichbare Angebote) sowie Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation haben allen Nutzerinnen und Nutzern den Zutritt zu versagen. 

 
Dies gilt insbesondere für Bildungseinrichtungen für berufsvorbereitende und 
ausbildende Maßnahmen, die sich an Menschen mit Behinderungen richten, wie 

z.B. Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und Berufliche Trainingszen-
tren. 

 

Ausgenommen sind Nutzerinnen und Nutzer, die im eigenen häuslichen Umfeld 
untergebracht sind und deren Betreuungs- oder Pflegeperson eine unverzicht-

bare Schlüsselperson ist. Die Pflege und/oder Betreuung soll erfolgen, sofern 
eine private Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermög-
lichung flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht 

gewährleistet werden kann. 
 
Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Auf-

rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhal-
tung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbeson-

dere: 
 
Alle Einrichtungen, die der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der 

Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infra-

strukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), 
der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von 
Staat, Justiz und Verwaltung dienen. 

 
Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine 
schriftliche Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers bzw. Dienstvorgesetzten 

nachzuweisen. 
 
Ausgenommen sind weiterhin Nutzerinnen und Nutzer, deren pflegerische oder 

soziale Betreuung für den Zeitraum, in dem sie sich normalerweise in einer 
WfbM aufhalten, nicht sichergestellt ist. Die Träger der WfbM sind angehalten, 
für die betroffenen Personen eine Betreuung im notwendigen Umfang sicherzu-

stellen. Sie sollten zu diesem Zweck mit Anbietern von Wohneinrichtungen zu-
sammenarbeiten. 
 

Ausgenommen sind zudem diejenigen Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, 
die einen intensiven und persönlichen Betreuungsaufwand benötigen, dem im 
häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden kann. Für diese Teilnehmenden 

kann auf Elternwunsch bzw. auf Bedarfsmeldung des/der Teilnehmenden im 
Einzelfall nach Entscheidung der Schulleitungen ein Betreuungsangebot vor Ort 
in der Einrichtung sichergestellt werden. Da dieser Personenkreis zur besonders 

vulnerablen Bevölkerungsgruppe gehört, sind entsprechende Schutzmaßnah-
men zu beachten. Zur Flankierung der kontaktreduzierenden Maßnahmen kann, 
soweit möglich, das Unterrichtsgeschehen auf virtuelle Lernwelten umgestellt 

werden und durch die Bildungsträger weiter begleitet werden.  
 

Ausgenommen sind darüber hinaus Nutzerinnen und Nutzer von Tages- und 
Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, deren 
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häusliche Versorgung bei Wegfall der teilstationären Pflege und Betreuung 

glaubhaft gefährdet wäre. Über die Gewährung einer Ausnahmeregelung ent-
scheidet die Leitung der bisher genutzten Einrichtung im Einzelfall unter Abwä-
gung der Gesamtumstände – insbesondere der erhöhten Gefahren durch das 

neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 einerseits und einer drohenden unzu-
reichenden häuslichen Versorgung sowie verbesserter Schutzvorkehrungen bei 
einer Reduzierung der Zahl der in der Einrichtung zu versorgenden Personen 

andererseits. 
 
Die vorbezeichneten Betretungsverbote gelten auch für interdisziplinäre oder 

heilpädagogische Frühförderstellen, heilpädagogische Praxen und Autismuszen-
tren, soweit dies nicht medizinisch dringend notwendig angezeigt ist. Daneben 

gelten die vorbezeichneten Betretungsverbote auch für Betreuungsgruppen, die 
als Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne der Anerkennungs- und För-
derungsverordnung (AnFöVO) anerkannt wurden. 

 
Zu den vorgeregelten Ausnahmen gilt, dass ein zumutbarer Transport für den 
Hin- und Rückweg sicherzustellen ist, der die derzeit besonderen Risiken durch 

eine Infektion mit SARS-CoV-2 berücksichtigt. 
 
 

 
 
 

 
 

16. Die Anordnungen unter Ziffern 1-15 sind kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

 

17. Für jeden Fall einer Zuwiderhandlung gegen die Anordnungen zu Ziffer 1-15 
wird ein Zwangsgeld in Höhe von 50.000 € oder unmittelbarer Zwang ange-

droht. 
 

18. Die Allgemeinverfügung gilt im gesamten Gebiet der Stadt Minden. 

 

19. Die Allgemeinverfügung ist befristet bis 19.04.2020 um 24.00 Uhr. 
 

20. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen diese Anordnungen wird hin- 
      gewiesen (§75 Abs. 1 Nr.1, Abs. 3 Infektionsschutzgesetz). 

 

21. Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.  
Die Allgemeinverfügung vom 27.03.2020 über kontaktreduzierende Maßnah-

men und das Verbot von Veranstaltungen wird aufgehoben. 
 
 

 

 

 

 

Begründung: 

 

Die Stadt Minden ist nach § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG i.V.m § 3 ZVO-IfSG für den Er-

lass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krank-
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heiten zuständig. Unter den Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die 

zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren 

Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die eine Verbreitung von Krank-

heitserregern begünstigen. 

 

Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 

vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologi-

sches transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare 

Krankheit verursachen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitser-

reger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 

Nach der derzeitigen Risikobewertung des Robert Koch Instituts zu dem neuen 

Coronavirus (SARS-CoV-2) handelt es sich auf globaler Ebene um eine sich sehr dy-

namisch entwickelnde und ernst zu nehmende Situation, mit zum Teil schweren und 

auch tödlichen Krankheitsverläufen. Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und Aus-

brüchen muss in Deutschland gerechnet werden. Seit im Dezember 2019 erstmals in 

China Menschen von einer neuartigen Lungenkrankheit befallen wurden, breitet sich 

das Virus SARS-CoV-2 immer weiter aus. Dies betrifft auch die Stadt Minden. Inzwi-

schen sind mehrere Personen positiv getestet und weitere Verdachtsfälle bekannt 

(Stand 24.03.2020). 

 

Die Verbreitung des neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) wird durch die WHO als Pan-

demie eingestuft. Die WHO definiert eine Pandemie als eine Situation, in der die gan-

ze Weltbevölkerung einem Erreger potenziell ausgesetzt ist und "potenziell ein Teil 

von ihr erkrankt". Zudem besteht auf Grund der Risikobewertung des Robert Kochs 

Instituts weiterhin auf globaler Ebene eine sich sehr dynamisch entwickelnde und 

ernst zu nehmende Situation, mit zum Teil schweren und auch tödlichen Krankheits-

verläufen. Mit weiteren Fällen, Infektionsketten und Ausbrüchen muss in Deutschland 

gerechnet werden.  

 

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. 

durch Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte 

Personen kann es zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen. Übertragun-

gen kommen im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch bei öffentlichen Veran-

staltungen vor. Auf diesen kann es unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertra-

gung auf die anwesenden Personen kommen.  

 

Die Stadt Minden trifft deshalb nach umfassender Interessenabwägung und Risiko-

bewertung mit dieser Verfügung alle unter Ziffer 1-15 aufgeführten Maßnahmen in 

ihrem Stadtgebiet. 

 

Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum 19.04.2020. Dieser Zeitraum ist an-

gemessen, um die weitere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. Eine kürzere Befris-

tung ist nicht angezeigt, da in den nächsten Wochen noch mit steigenden Infektions-

zahlen zu rechnen ist. Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen schon zu 

einem früheren Zeitpunkt nicht mehr erforderlich sind, wird die Anordnung geändert. 

Sofern über diesen Zeitpunkt hinaus Anordnungen notwendig sind, wird eine ent-

sprechende Verlängerung der Maßnahme erfolgen. 
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Durch die Einstufung durch die WHO als Pandemiefall sind andere Maßnahmen, die 

Gefahr ausreichend zu mildern, nicht ersichtlich. Das Zusammentreffen einer Vielzahl 

von Personen trägt wesentlich dazu bei, das Virus schneller zu verbreiten. Ferner ist 

auch die Unmöglichkeit der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten und eine 

sprunghafte Zunahme von Infektionen in die Abwägung mit einzubeziehen. Diese 

Allgemeinverfügung ist daher notwendig, um eine drohende Überlastung des Ge-

sundheitssystems zu vermeiden. 

 

Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind zur Bewältigung der 

aktuellen Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen 

Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich“. Es wird das Ziel verfolgt, 

die Infektionen in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Aus-

breitung des Virus so weit wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaft-

liche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der 

Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich sowie 

eine Reduzierung der Reisetätigkeit verbunden. 

 

Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht 

ausreichen. Die Zahl der Infizierten steigt stetig an. 

 

Durch die Erlasse des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales NRW vom 

13.03.2020, 15.03.2020, 17.03.2020, 18.03.2020, 20.03.2020, 25.03.2020 sowie 

der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(CoronaSchVO) vom 22.03.2020 der Landesregierung NRW ist die Stadt Minden an-

gewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass die zur Begrenzung bzw. Verhinderung der 

Verbreitung von SARS-Cov-2 notwendigen Maßnahmen getroffen werden. Insbeson-

dere sind weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbrei-

tungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. 

 

Mit dieser Allgemeinverfügung sind umfangreiche Betretungsverbote für infektions-

sensible Einrichtungen angeordnet, um die Sicherheit der Patientinnen und Patienten 

sowie der Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich zu gewährleisten und das aktuelle 

Infektionsgeschehen insgesamt durch möglichst umfassende kontaktreduzierende 

Maßnahmen zu verlangsamen. Die unter Ziffer 1 Satz 2-4 getroffene Ausnahmerege-

lung zu den Betretungsverboten ist zur Aufrechterhaltung der zwingend notwendigen 

Behandlungs- und Betreuungskapazitäten in den aufgeführten Bereichen erforderlich. 

Mit der Maßgabe, dass die jeweils aktuell geltenden RKI-Richtlinien berücksichtigt 

werden und damit ein Infektionsrisiko so weit wie möglichreduziert wird, überwiegt 

das Interesse an dieser Aufrechterhaltung der Behandlung und Betreuung das Inte-

resse an einer Kontaktreduzierung. Die Entscheidung über die Unverzichtbarkeit der 

betroffenen Personen für die Aufrechterhaltung des Betriebes im Einzelfall kann nur 

die Einrichtungsleitung unter Berücksichtigung aller Umstände vor Ortentscheiden. 

Dabei ist die besondere Vulnerabilität der in den Einrichtungen betreuten Menschen 

zu berücksichtigen. Zur Nachvollziehbarkeit der Ausnahmen vom Betretungsverbot 

sollen die Entscheidungen dokumentiert werden (Name der betreffenden Personen, 

Entscheidungsperson, kurze Begründung), wobei an die Dokumentation keine beson-

deren Anforderungen zu stellen sind. Die Anordnung ist daher insgesamt geeignet, 

erforderlich und angemessen. 
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Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört auch eine Beschrän-

kung der Ausbreitung auf der Grundlage von § 28 IfSG in Tages- und Nachtpflege-

einrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturie-

renden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sons-

tigen vergleichbaren Angebote). Dort bzw. auf dem gemeinsamen Transport in die 

genannten Einrichtungen treten insbesondere Menschen, die durch Alter, Vorerkran-

kung oder Behinderung einem besonderen Risiko durch das Corona-Virus ausgesetzt 

sind, in engem Kontakt miteinander. 

 

Hinzu kommt, dass das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten zudem abhängig 

von der Möglichkeit der Übernahme von (Eigen-)Verantwortung ist und bei den Nut-

zerinnen und Nutzern der beschriebenen Einrichtungen häufig nicht vorausgesetzt 

werden kann. Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb dieser Einrich-

tungen verbreiten und in die Familien bzw. Wohngruppen weitergetragen werden. 

Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige Anord-

nung erforderlich, um eine Verbreitung der Infektion zu verhindern.  

 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Ver-

sorgung der Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zu-

gangsbeschränkung zu Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Bu-

ches Sozialgesetzbuch sowie zu tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstigen vergleichbaren Angebote) auf-

rechterhalten werden. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Ar-

beitsfähigkeit der genannten Personengruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs 

ihrer Angehörigen zu beeinträchtigen. Zu den üblichen Betreuungszeiten ist daher 

eine Beaufsichtigung und Betreuung in der jeweiligen Einrichtung für Angehörige von 

Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit ist erforder-

lich, um die Zahl der in den genannten Einrichtungen zu betreuenden Menschen so 

gering wie möglich zu halten, damit einer weiteren Verbreitung von SARS-CoV-2 

entgegengewirkt werden kann. Anderenfalls wäre die Maßnahme des Betretungsver-

bots von Tages- und Nachtpflegeeirichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialge-

setzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werk-

stätten, Tagesstätten oder sonstigen vergleichbaren Angebote) nicht effektiv, wenn 

sich die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen dort aufhalten würden.  

 

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbe-

darfs. 

 

Die in den Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderungen benötigen teil-

weise den Besuch der Werkstatt als eine tagesstrukturierende Maßnahme. Selbstver-

ständlich hat der Gefahrschutz auch in Werkstätten höchste Priorität. Die dort be-

schäftigten behinderten Menschen haben aber auch einen Anspruch auf diese Teilha-

beleistung. Anders als bei Kindertageseinrichtungen stehen ihnen keine unterhalts-

verpflichteten Personen zur Seite. Hinzu kommt, dass ein Teil der Betreuungsperso-

nen (in den Familien) hochaltrig ist und schnell überfordert sein kann. Werden Werk-

stätten geschlossen, ist deshalb durch den Träger sicherzustellen, dass zumindest 

die Personen, die auf eine Betreuung angewiesen sind, diese auch erhalten. Die Be-
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treuung kann dabei z.B. auch in Zusammenarbeit mit Wohnanbietern geleistet wer-

den. 

 

Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören auch der vorgenannten, 

besonders schutzbedürftigen Personengruppe an, gleichwohl kann die stabilisierende 

Wirkung der Förderung in den entsprechenden Bildungseinrichtungen nicht außer 

Acht gelassen werden, sodass hier entsprechende Differenzierungen im Interesse der 

Menschen mit Behinderungen möglich sein müssen. 

 

Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist die Betreuung in einer Tages- und Nacht-

pflegeeinrichtung unverzichtbarer Baustein zur Aufrechterhaltung der häuslichen 

Versorgung. Die pflegenden Personen sind oftmals selbst hochaltrig und gesundheit-

lich vorbelastet. Ohne die Möglichkeit zur weiteren Nutzung eines Angebots der Ta-

ges- und Nachtpflege kann das Risiko einer Überforderung und in der Folge des dau-

erhaften Zusammenbruchs der häuslichen Versorgung nicht ausgeschlossen werden.  

 

Andererseits bestehen ggf. Möglichkeiten, das Infektionsrisiko in den Einrichtungen 

durch die angestrebte Reduzierung der Zahl der gleichzeitigen Nutzerinnen und Nut-

zer zu minimieren. Z.B. durch Einzeltransporte in die Einrichtung und wieder zurück 

in die eigene Häuslichkeit oder durch größere räumliche Abstände der Nutzerinnen 

und Nutzer während der Betreuung in der Einrichtung, die durch eine reduzierte Zahl 

gleichzeitiger Nutzerinnen und Nutzer ermöglicht werden. Dies ist durch den Leiter 

der jeweiligen Einrichtung bei seiner Entscheidung über die Aussprache des Betre-

tungsverbots zu berücksichtigen. 

 

Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören auch der vorgenannten, 

besonders schutzbedürftigen Personengruppe an, weshalb auch hier entsprechende 

kontaktreduzierende Maßnahmen erforderlich sind. 

 

Den Anforderungen des erhöhten Infektionsschutzes soll während gemeinsamer Hin- 

und Rückfahrten mehrerer Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung durch angemes-

sene Maßnahmen Rechnung getragen werden, dazu können insbesondere erhöhte 

Sicherheitsabstände zwischen den Mitfahrenden beitragen. 

 

Hinsichtlich des Auswahlermessens ist laut aktueller Erlasslage grundsätzlich davon 

auszugehen, dass aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnislagen, insbeson-

dere der stark zunehmenden Ausbreitung von SARS-CoV-2 keine Schutzmaßnahmen 

getroffen werden können, die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind als 

die unter den Ziffern 1-15 dargestellten Maßnahmen. 

 

Laut den Erlassen sowie der CoronaSchVO reduziert sich das Auswahlermessen der 

zuständigen Behörden regelmäßig dahingehend, dass nur die unter Ziffer 1-15 dar-

gestellten Maßnahmen in Betracht kommen.  

 

Nach den Erlassen hiervon ausgenommen sind notwendige Veranstaltungen, insbe-

sondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

oder der Daseinsfürsorge und –vorsorge zu dienen bestimmt sind. 
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Aufgrund der aktuellen Risikobewertung kann nur mit den unter Ziffer 1-15 darge-

stellten Maßnahmen die dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von weite-

ren Infektionen erreicht werden. Ziel ist es, das Gesundheitswesen nicht zu überlas-

ten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von Erkrankten sowie 

sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. 

 

In diesem Zusammenhang komme ich zu dem Ergebnis, dass bei der aktuellen Aus-

breitungsgeschwindigkeit das Ziel einer Eindämmung nur erreicht werden kann, 

wenn vorübergehend jede Veranstaltung unabhängig von ihrer Personenzahl unter-

sagt wird. 

 

Jeder nicht notwendige soziale Kontakt beinhaltet ein derart hohes Gefährdungspo-

tential, sodass nur durch ein Verbot von Veranstaltungen eine Weiterverbreitung der 

Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus in der Bevölkerung verhindert oder zumin-

dest verlangsamt werden kann. 

 

Mildere Maßnahmen sind aufgrund des Infektionsweges über Tröpfchen nicht gleich-

ermaßen effektiv. Insbesondere ist es nicht ausreichend, die genannten Zusammen-

künfte unter Anordnung von Auflagen stattfinden zu lassen, da nicht gewährleistet 

werden kann, dass alle empfohlenen Vorsorgemaßnahmen eingehalten werden kön-

nen und die Risiken durch begleitende Maßnahmen (wie z. B. Händedesinfektion) 

ausreichend beseitigt wären. 

 

Die Untersagung ist geeignet, erforderlich und angemessen, um die konkret drohen-

de Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen abzuwehren. Diese Ge-

meinwohlbelange rechtfertigen das Verbot. Die Gesundheit und das menschliche Le-

ben genießen einen höheren Stellenwert als die allgemeine Handlungsfreiheit. Den zu 

erwartenden wirtschaftlichen Einbußen stehen erhebliche gesundheitliche Gefahren 

bei der unkontrollierten und nicht mehr nachverfolgbaren weiteren Verbreitung des 

Corona-Virus gegenüber. Bei der Abwägung überwiegen die Rechtsgüter der körper-

lichen Unversehrtheit des Einzelnen sowie des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung. 

Hierbei handelt es sich um Rechtsgüter von sehr hoher Bedeutung. Um dem staatli-

chen Schutzauftrag gerecht zu werden, ist das Verbot unter Abwägung aller beteilig-

ten Interessen daher gerechtfertigt. 

 

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m § 

16 Abs. 8 IfSG. Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 

 

Die Androhung eines Zwangsgeldes bzw. des unmittelbaren Zwangs erfolgen gem. § 

63 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Klage beim Verwaltungsgericht Minden erhoben werden. Die Klage ist beim Verwal-

tungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 3240, 32389 Min-

den) schriftlich oder dort zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle 

oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments nach Maßgabe des § 55a 

der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- und der Verordnung über die technischen 

Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 

elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) 

vom 24.11.2017 (BGBI. S. 3803) einzureichen. 

 

 

Minden, den 31.03.2020 

 

 

Stadt Minden 

Der Bürgermeister 

 

 

Michael Jäcke 

 

 

 

 

 


